
Anlage 1

Haushaltssatzung  2006

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV.NRW.S. 666/SGV NRW. S. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03. Mai 2005 (GV.NRW.S. 498) hat der Rat der Stadt Meerbusch mit Be-
schluss vom  15.12.2005  folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Jahr 2006, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich eingehenden Einnahmen, zu leistenden Aus-
gaben und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Verwaltungshaushalt in der Einnahme auf                       136.413.099 EUR 
in der Ausgabe auf                         
136.413.099

EUR

im Vermögenshaushalt in der Einnahme auf                         29.397.403 EUR
in der Ausgabe auf                           
29.397.403

EUR

 

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2006 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt (für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen) erforderlich ist, wird auf  5.943.982 EUR festgesetzt.
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§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung, der zur Leistung von Investitionsausgaben und Ausgaben für Investitionsförderungsmaßnahmen in 
künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf  12.867.015 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2006 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird 
auf 25.000.000 EUR  festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2006 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
1.1   für die land- und forstwirtschaftlichen  Betriebe (Grundsteuer A) auf 230 v.H.
1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v.H.

2. Gewerbesteuer 440 v.H.

§ 6

entfällt
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§ 7

Beamte können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Oblie-
genheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, be-
setzbar waren.
Soweit Stellen im Stellenplan mit einem kw – Vermerk versehen sind, entfallen diese nach Ausscheiden des Stelleninhabers.
Soweit Stellen im Stellenplan mit einem ku – Vermerk versehen sind, werden sie nach Ausscheiden des Stelleninhabers bewertungsgemäß einer nied-
rigeren Besoldungs-, Vergütungs- oder Lohngruppe zugeordnet.

Die Beträge gem. § 1 der Haushaltssatzung reduzieren sich im Verwaltungshaushalt um die Inneren Verrechnungen und Kalkulatorischen Kosten           
(Untergruppe 169, 270 und 275 -Einnahme / Untergruppe 679, 680 und 685 -Ausgabe) auf  95.106.846 EUR  in Einnahme und  Ausgabe.

§ 8

1. Überplanmäßige Ausgaben sind im Sinne des § 83 Absatz 2 GO NW unerheblich, wenn sie weniger als 50 % des Ansatzes und weniger als  
20.000,00 EUR  betragen, oder wenn sie -unabhängig von Ihrer Höhe - aufgrund rechtlicher oder vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind.

2. Außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des  § 83 Absatz 2 GO NW sind unerheblich, wenn sie weniger als  5.000,00 EUR betragen, oder wenn 
sie -unabhängig von ihrer Höhe- aufgrund rechtlicher oder vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind.

3. Bei über- und außerplanmäßigen Ausgaben  im Sinne des § 83 Absatz 3 GO NW  entscheidet der Bürgermeister in unbegrenzter Höhe.

4. Soweit im Laufe des Haushaltsjahres über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen erteilt werden müssen, entscheidet im        
Rahmen der Vorschriften nach § 85 Absatz 1 GO NW

4.1   der Bürgermeister in unbegrenzter Höhe, soweit in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigung erteilt wird, Ausgaben in 
mindestens gleicher Höhe im Investitionsprogramm enthalten sind, bzw. 

4.2   der Bürgermeister einschließlich  250.000,00 EUR  soweit in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigung erteilt wird, 
keine Ausgaben in mindestens gleicher Höhe im Investitionsprogramm enthalten sind, 

4.3   ansonsten der Rat.



Anlage 1

5. Über über- und außerplanmäßige Ausgaben im Rahmen von § 83 Absatz 2 GO NW entscheidet bei Inneren Verrechnungen, 
Kalkulatorischen Kosten und Abschlussbuchungen der Bürgermeister.

6. Erheblich im Sinne von § 81 Absatz 2 Nr. 1 GO ist ein entstehender Fehlbetrag,  wenn er 3% des Haushaltsvolumens übersteigt.            

7. Erheblich im Sinne von § 81 Absatz 2 Nr. 2 GO sind bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben bei einzelnen Haushaltsstellen, 
wenn sie  3% des Haushaltsvolumens übersteigen.

8. Ausgaben für bisher nicht veranschlagte Investitionen und Investitionsförderungsnmaßnahmen im Sinne von § 81 Absatz 2 Nr. 3 GO gelten 
als geringfügig,  wenn sie im Einzelfall 3% der Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes nicht übersteigen.
 



Finanzen ANLAGE 2
Verwaltungshaushalt

Gesamtveränderungsliste Rat 15.12.2005

alt neu alt neu alt neu alt neu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Planung, Wirtschaftsförd. Liegenschaften 08.11.05

FB 6 1.5810.1580 Erstattung Personalkosten 18.920 75.720 77.560 79.160 97.720 57.320 30.120 28.520

FB 1 1.7200.1100 Abfallentsorgungsgebühren 4.530.000 4.504.076 

FB 1 1.7200.6301 Vergütung Fuhrleistungen 1.280.000 1.302.000 

FB 1 1.7200.6302 Beseitigungs- und Verwertungskosten 3.250.000 3.203.000 

FB 1 1.7200.6304 Kosten des Schadstoffmobils 39.105 44.100 

FB 6 1.7500.5100 Unterhaltung Jüdischer Friedhof 2.000 2.200

FB 3 1.2100.5701 Technikunterstützung Netzwerke 0 33.800 67.600 33.800 

FB 3 1.2300.5700 Zuschuss zum Mittagessen 0 900 

FB 3 1.2800.5700 Verpflegungskosten 10.530 18.000 

FB 2 1.4510.7180 Zuschüsse offene Jugendarbeit 375.306 386.852 

FB 2 1.4640.1712 Zuweisung vom Land (Förderung Familienzentren) 0 1 0 1 0 1 0 1 

FB 3 1.3000.7180 Zuschüsse zu kulturellen Veranstaltungen 13.750 13.450 

FB 3 1.3330.1100 Teilnehmerentgelte 450.000 460.000 

FB 3 1.3330.1101 Einnahmen aus Veranstaltungen 15.000 16.500 

FB 2 1.4200.2413 Erstattung v. Sozialleistungsträgern 3.000 38.000 

FB 2 1.4370.5701 24 Stunden-Betreuung für Übergangswohnheime 112.500 164.000 115.000 164.000 125.000 164.000 125.000 164.000 

FB 5 1.6759.1100 Straßenreinigungsgebühren 490.000 537.531 

FB 5 1.6759.6800 Kalkulatorische Abschreibung 35.000 35.156 

FB 5 1.6759.6850 Kalkulatorische Zinsen 12.400 9.119 

FB 5 1.7009.1100 Kanalbenutzungsgebühren 8.600.000 8.545.495 

FB 5 1.7009.2800 Entnahme aus der Sonderrücklage 150.000 297.823 

FB 5 1.7009.6800 Kalkulatorische Abschreibung 2.400.000 2.695.720 

FB 5 1.7009.6850 Kalkulatorische Zinsen 2.540.000 2.685.260 

SZD 1.0210.1570 Erstattung von Telefongebühren 0 1.000 

SZD 1.0220.4440 Unfallversicherung tariflich Beschäftigte 82.000 97.000 83.650 97.000 85.400 97.000 95.340 97.000 

SFI 1.0309.5700 Kosten des Projektes -Einführung NKF 0 15.000 

SIM 1.0620.1580 Erstattung Planungs-u. Bauleitungskosten 300.000 438.000 

Haupt-und Finanzausschuss 08.12.2005

Bau- und Umweltausschuss 09.11.2005

Keine Veränderungen

Schule, Sport   10.11.05
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Bezeichnung
Ansatz 2006

ErläuterungHhSt.
Finanzplanung

2007 2008 2009

Jugendhilfeausschuss 15.11.05

Bau- und Umweltauasschuss 06.12.2005

Sozialausschuss 17.11.2005

Kulturausschuss 16.11.05



Finanzen ANLAGE 2
Verwaltungshaushalt

Gesamtveränderungsliste Rat 15.12.2005

alt neu alt neu alt neu alt neu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

B
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Bezeichnung
Ansatz 2006

ErläuterungHhSt.
Finanzplanung

2007 2008 2009

SZD 1.0080.4000 Personalkosten Auszubildende 103.457 120.457 

SIM 1.4050.5000 Gebäudeunterhaltung ARGE 40.230 44.700 

SZD 1.4050.6000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben ARGE 34.200 37.300 

FB 2 1.4520.5700 Sachausgaben Straßensozialarbeit 9.000 0 

FB 2 1.4510.7180 Zuschüsse für offene Kinder-und Jugendarbeit 375.306 391.306 

FB 4 1.6100.6304 Kosten der Einführung NKF 0 35.000 

FB 1 1.7200.6800 Kalkulatorische Abschreibungen 0 890 0 890 0 890 0 890 

FB 1 1.7200.6850 Kalkulatorische Verzinsung 0 340 0 280 0 220 0 150 

FB 6 1.7500.1000 Friedhofsgebühren 1.010.000 1.017.000 1.010.000 1.017.000 1.010.000 1.017.000 1.010.000 1.017.000 

FB 6 1.7500.6800 Kalkulatorische Abschreibungen 134.062 84.020 

FB 6 1.7500.6850 Kalkulatorische Verzinsung 472.281 173.687 

SFI 1.9109.2700 Kalkulatorische Abschreibungen 2.570.168 2.816.892 2.570.168 2.571.058 2.570.168 2.571.058 2.570.168 2.571.058 

SFI 1.9109.2750 Kalkulatorische Verzinsung 3.026.050 2.869.775 3.026.050 3.026.330 3.026.050 3.026.270 3.026.050 3.026.200 

SFI 1.9109.8070 Zinsen an Kreditmarkt 5.180.040 5.160.091 

SFI 1.9109.2802 Zuführung vom Vmhh - Verkaufserlöse 1.196.026 1.013.481 

Haupt- und Finanzausschuss 08.12.2005



Finanzen ANLAGE 3 Gesamtveränderungsliste Rat 15.12.2005

alt neu alt neu alt neu alt neu alt neu alt neu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

FB 5 3.6320.9602 Kreisverkehr Strümper Straße 240.000 0
FB 5 3.6340.9618 Erschl. Feuerwehr / Kulturhaus 150.000 0 0 150.000 0 150.000
FB 5 3.7049.9607 B-Plan Rottstraße / Uerdinger Straße 32.000 5.000 50.000 77.000 110.000 137.000

Sim 3.5600.9400 Stadion Am Eisenbrand 0 766.800 766.800 0
FB 3 3.5610.9500 Beach-Volleyball / Handballanlage 0 47.520 47.520 0

FB 2 3.4640.9880 Zuschuss Kindergarten 71 e.V. "Alte Schule" 0 17.000 Jugendhilfeausschuss 15.11.05

SIM 3.0620.9412 Erstattung Planungs-und Bauleitungskosten 300.000 438.000
FB 3 3.2100.3610 Investitionszuschuss Offene Ganztagsschule 435.400 596.000
SIM 3.2100.9504 Baukosten Offene Ganztagsschule 0 285.000
SIM 3.5600.9401 Instandsetzung Dienstwohnung Am Eisenbrand 0 12.000
FB 5 3.6300.3500 Erschließungsbeiträge 702.000 1.214.000
FB 5 3.6320.9603 Baukosten Hingstenweg 1.000 0
FB 5 3.6320.9611 Baukosten Mollsfeld 50.000 0
FB 5 3.6350.9603 Baukosten An der alten Schule 0 20.000 20.000 0
FB 5 3.6390.9603 Parkplätze Mathias-von Halberg-Straße 40.000 0 0 40.000
FB 5 3.7009.3500 Kanalanschlussbeiträge 98.000 176.000
FB 5 3.7099.9606 RÜB Langst-Kierst 0 120.000 0 120.000 120.000 0
FB 5 3.8550.3500 Kostenerstattungsbeträge § 135 a BauGB 163.000 278.000
FB 4 3.8810.3400 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken 3.100.000 3.250.000
SFI 3.9109.3101 Entnahme a.d. Sonderrücklage Abwasser 150.000 297.823
SFI 3.9109.9022 Zuführung a.d. Vwhh - Sonderrücklage Abwasser 150.000 297.823
SFI 3.9109.9002 Zuführung an den Vwhh - Verkaufserlöse 1.196.026 1.013.481
SFI 3.9119.3770 Kreditaufnahme vom Kreditmarkt 6.052.807 5.943.982 11.539.863 11.789.343 7.362.943 6.616.143 716.256 656.256

Bau-und Umweltausschuss 09.11.05

Schule, Sport  10.11.05

Haupt- und Finanzausschuss 08.12.2005

Verpflichtungs- 
ermächtigung

Finanzplanung

2.007 Erläuterung2.008 2.009 spätere Jahre
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Bezeichnung
Ansatz 2006

HhSt.
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